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§ 204
Hemmung der Verjährung durch Rechtsverfolgung
(1) DieVerjährungwird gehemmt durch

1. die Erhebung der Klage auf Leistung oder auf Feststellung des Anspruchs, auf Ertei-
lung derVollstreckungsklausel oder aufErlass desVollstreckungsurteils,

2. dieZustellung desAntrags imvereinfachtenVerfahren über denUnterhaltMinderjähri-
ger,

3. die Zustellung des Mahnbescheids im Mahnverfahren oder des Europäischen Zah-
lungsbefehls im Europäischen Mahnverfahren nach der Verordnung (EG) Nr. 1896/
2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur Einfüh-
rung einesEuropäischenMahnverfahrens (ABl. EUNr. L399S. 1),

4. die Veranlassung der Bekanntgabe des Güteantrags, der bei einer durch die Landesjus-
tizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle oder, wenn die Parteien den
Einigungsversuch einvernehmlich unternehmen, bei einer sonstigen Gütestelle, die
Streitbeilegungen betreibt, eingereicht ist; wird die Bekanntgabe demnächst nach der
Einreichung des Antrags veranlasst, so tritt die Hemmung der Verjährung bereits mit
der Einreichung ein,

5. dieGeltendmachung derAufrechnung desAnspruchs imProzess,

6. dieZustellung der Streitverkündung,

7. dieZustellung desAntrags aufDurchführung eines selbständigenBeweisverfahrens,

8. denBeginn eines vereinbartenBegutachtungsverfahrens,

9. die Zustellung des Antrags auf Erlass eines Arrestes, einer einstweiligen Verfügung
oder einer einstweiligen Anordnung, oder, wenn der Antrag nicht zugestellt wird, des-
sen Einreichung, wenn der Arrestbefehl, die einstweilige Verfügung oder die einstwei-
lige Anordnung innerhalb eines Monats seit Verkündung oder Zustellung an den Gläu-
biger demSchuldner zugestellt wird,

10. die Anmeldung des Anspruchs im Insolvenzverfahren oder im Schifffahrtsrechtlichen
Verteilungsverfahren,

11. denBeginn des schiedsrichterlichenVerfahrens,

12. die Einreichung des Antrags bei einer Behörde, wenn die Zulässigkeit der Klage von
der Vorentscheidung dieser Behörde abhängt und innerhalb von drei Monaten nach
Erledigung des Gesuchs die Klage erhoben wird; dies gilt entsprechend für bei einem
Gericht oder bei einer in Nummer 4 bezeichneten Gütestelle zu stellende Anträge,
derenZulässigkeit von derVorentscheidung einerBehörde abhängt,

13. die Einreichung des Antrags bei dem höheren Gericht, wenn dieses das zuständige Ge-
richt zu bestimmen hat und innerhalb von drei Monaten nach Erledigung des Gesuchs
die Klage erhoben oder der Antrag, für den die Gerichtsstandsbestimmung zu erfolgen
hat, gestelltwird, und

14. die Veranlassung der Bekanntgabe des erstmaligen Antrags auf Gewährung von Pro-
zesskostenhilfe oder Verfahrenskostenhilfe; wird die Bekanntgabe demnächst nach der
Einreichung des Antrags veranlasst, so tritt die Hemmung der Verjährung bereits mit
der Einreichung ein.

§ 204 1.1BGB
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Satz 2 von den Landesjustizverwaltungen übermittelten Daten zur Verfügung, soweit dies
für die Erfüllung derAufgaben nach Satz 1 erforderlich ist. DieDaten dürfen vomBetreiber
des elektronischen Bundesanzeigers nur für die in Satz 1 genannten Zwecke verwendet
werden.

(2) Gibt die Prüfung Anlass zu der Annahme, dass von der Größe der Kapitalgesellschaft
abhängige Erleichterungen oder die Erleichterung nach § 327 a nicht hätten in Anspruch
genommenwerden dürfen, kann der Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers von der
Kapitalgesellschaft innerhalb einer angemessenen Frist die Mitteilung der Umsatzerlöse
(§ 277Abs. 1) und der durchschnittlichen Zahl der Arbeitnehmer (§ 267Abs. 5) oder Anga-
ben zur Eigenschaft als Kapitalgesellschaft im Sinn des § 327 a verlangen. Unterlässt die
Kapitalgesellschaft die fristgemäße Mitteilung, gelten die Erleichterungen als zu Unrecht
inAnspruch genommen.

(3) In den Fällen des § 325 a Abs. 1 Satz 3 und des § 340 l Abs. 2 Satz 4 kann im Einzelfall
dieVorlage einer Übersetzung in die deutsche Sprache verlangtwerden.

(4) Ergibt die Prüfung nach Absatz 1 Satz 1, dass die offen zu legenden Unterlagen nicht
oder unvollständig eingereicht wurden, wird die jeweils für die Durchführung von Ord-
nungsgeldverfahren nach den §§ 335, 350 o und 341 o zuständige Verwaltungsbehörde
unterrichtet.

Fünfter Unterabschnitt
Verordnungsermächtigung für Formblätter und

andere Vorschriften

§ 330
(1) DasBundesministeriumder Justizwird ermächtigt, imEinvernehmenmit demBundes-
ministeriumderFinanzenunddemBundesministeriumfürWirtschaftundTechnologiedurch
Rechtsverordnung,dienichtderZustimmungdesBundesratesbedarf,fürKapitalgesellschaf-
ten Formblätter vorzuschreiben oder andere Vorschriften für die Gliederung des Jahresab-
schlusses oder des Konzernabschlusses oder den Inhalt des Anhangs, des Konzernanhangs,
des Lageberichts oder des Konzernlageberichts zu erlassen, wenn der Geschäftszweig eine
von den §§ 266, 275 abweichende Gliederung des Jahresabschlusses oder des Konzernab-
schlussesodervondenVorschriftendesErstenAbschnittsunddesErstenundZweitenUnter-
abschnitts des Zweiten Abschnitts abweichende Regelungen erfordert. Die sich aus den
abweichendenVorschriften ergebendenAnforderungenandie inSatz1bezeichnetenUnter-
lagen sollen denAnforderungen gleichwertig sein, die sich für große Kapitalgesellschaften
(§267Abs. 3) ausdenVorschriftendesErstenAbschnitts unddesErstenundZweitenUnter-
abschnitts desZweitenAbschnitts sowiedenfürdenGeschäftszweiggeltendenVorschriften
ergeben. ÜberdasgeltendeRechthinausgehendeAnforderungendürfennurgestelltwerden,
soweitsieaufRechtsaktendesRatesderEuropäischenUnionberuhen.DieRechtsverordnung
nachSatz 1kannauchAbweichungenvonderKontoformnach§266Abs. 1Satz 1gestatten.
Satz 4 gilt auch in den Fällen, in denen ein Geschäftszweig eine von den §§ 266 und 275
abweichendeGliederung nicht erfordert.

1.2 § 330 HGB
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Verordnung
über die Erteilung einer Verwarnung,

Regelsätze für Geldbußen und
die Anordnung eines Fahrverbots
wegen Ordnungswidrigkeiten im

Straßenverkehr
(Bußgeldkatalog-Verordnung-BKatV)

Vom 13. November 2001
(BGBl. I S. 3033)

zuletzt geändert durch Verordnung
vom 5. August 2009
(BGBl. I S. 2631)

Auf Grund des § 26 a des Straßenverkehrsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III,
Gliederungsnummer 9231-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, der durch Artikel 1
Nr. 7 des Gesetzes vom 19. März 2001 (BGBl. I S. 386) neu gefasst worden ist, verordnet
dasBundesministerium fürVerkehr,Bau- undWohnungswesen:

§ 1
Bußgeldkatalog
(1) Bei Ordnungswidrigkeiten nach den §§ 24, 24 a und 24 c des Straßenverkehrsgesetzes,
die in der Anlage zu dieser Verordnung (Bußgeldkatalog – BKat) aufgeführt sind, ist eine
Geldbuße nach den dort bestimmten Beträgen festzusetzen. Bei Ordnungswidrigkeiten
nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes, bei denen im Bußgeldkatalog ein Regelsatz bis zu
35Euro bestimmt ist, ist ein entsprechendesVerwarnungsgeld zu erheben.
(2) Die im Bußgeldkatalog bestimmten Beträge sind Regelsätze. Sie gehen in Abschnitt I
des Bußgeldkatalogs von fahrlässiger Begehung und gewöhnlichen Tatumständen und in
Abschnitt II des Bußgeldkatalogs von vorsätzlicher Begehung und gewöhnlichen Tatum-
ständen aus.

§ 2
Verwarnung
(1) DieVerwarnungmussmit einemHinweis auf dieVerkehrszuwiderhandlung verbunden
sein.
(2) Bei unbedeutenden Ordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes
kommt eineVerwarnung ohneVerwarnungsgeld inBetracht.
(3) DasVerwarnungsgeldwird inHöhe von 5, 10, 15, 20, 25, 30 und 35Euro erhoben.
(4) Bei Fußgängern soll das Verwarnungsgeld in der Regel 5 Euro, bei Radfahrern 10 Euro
betragen, sofern derBußgeldkatalog nichts anderes bestimmt.
(5) Ist im Bußgeldkatalog ein Regelsatz für das Verwarnungsgeld von mehr als 20 Euro
vorgesehen, so kann er bei offenkundig außergewöhnlich schlechten wirtschaftlichen Ver-
hältnissen desBetroffenen bis auf 20Euro ermäßigtwerden.

§§ 1, 2 3.3BKatV
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Lfd. Nr. Tatbestand StVO

Regelsatz
in Euro (e),
Fahrverbot
inMonaten

3.2 des rechten Fahrstreifens (außer auf Autobahnen
oder Kraftfahrstraßen und in den Fällen des § 7 Abs.
3 a Satz 2 StVO) und dadurch einen anderen behin-
dert

§ 2 Abs. 2
§ 1 Abs. 2
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, 2

20 e

3.3 der rechten Fahrbahn bei zwei getrennten Fahrbah-
nen

§ 2 Abs. 2
§ 49 Abs. 1 Nr. 2

25 e

3.3.1 – mit Gefährdung § 2 Abs. 2
§ 1 Abs. 2
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, 2

35 e

3.4 eines markierten Schutzstreifens als Radfahrer § 2 Abs. 2
§ 49 Abs. 1 Nr. 2

10 e

3.4.1 – mit Behinderung § 2 Abs. 2
§ 1 Abs. 2
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, 2

15 e

3.4.2 – mit Gefährdung 20 e

3.4.3 – mit Sachbeschädigung 25 e

4 Gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen § 2 Abs. 2
§ 1 Abs. 2
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, 2

4.1 bei Gegenverkehr, beim Überholtwerden, an Kup-
pen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit und da-
durch einen anderen gefährdet

80 e

4.2 auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen und dadurch
einen anderen behindert

80 e

5 Schienenbahn nicht durchfahren lassen § 2 Abs. 3
§ 49 Abs. 1 Nr. 2

5 e

5a Ausrüstung eines Kraftfahrzeugs nicht an dieWet-
terverhältnisse angepasst

§ 2 Abs. 3a Satz 1
§ 49 Abs. 1 Nr. 2

20 e

5a.1 – mit Behinderung § 2 Abs. 3a Satz 1
§ 1 Abs. 2
§ 49 Abs. 1 Nr. 1, 2

40 e

6 Als Führer eines kennzeichnungspflichtigen Kraft-
fahrzeugs mit gefährlichen Gütern bei Sichtweite
unter 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen oder
bei Schneeglätte oder Glatteis sich nicht so verhal-
ten, dass die Gefährdung eines anderen ausgeschlos-
sen war, insbesondere, obwohl nötig, nicht den
nächsten geeigneten Platz zum Parken aufgesucht.

§ 2 Abs. 3a Satz 3
§ 49 Abs. 1 Nr. 2

140 e

7 Als Radfahrer oderMofafahrer

7.1 Radweg (Zeichen 237, 240, 241) nicht benutzt oder
in nicht zulässiger Richtung befahren

§ 2 Abs. 4 Satz 2, 4
§ 49 Abs. 1 Nr. 2

15 e
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Abschnitt 1
Lenk- und Ruhezeiten im nationalen Bereich

§ 1
Lenk- und Ruhezeiten im Straßenverkehr
(1) Fahrer

1. von Fahrzeugen, die zur Güterbeförderung dienen und deren zulässige Höchstmasse
einschließlich Anhänger oder Sattelanhänger mehr als 2,8 Tonnen und nicht mehr als
3,5 Tonnen beträgt, sowie

2. von Fahrzeugen, die zur Personenbeförderung dienen, nach ihrer Bauart und Ausstat-
tung geeignet und dazu bestimmt sind, mehr als neun Personen einschließlich Fahrer
zu befördern, und im Linienverkehr mit einer Linienlänge bis zu 50 Kilometern einge-
setzt sind,

haben Lenkzeiten, Fahrtunterbrechungen und Ruhezeiten nach Maßgabe der Artikel 4, 6
bis 9 und 12 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 15. März 2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßen-
verkehr und zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98
des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates (ABl. EU
Nr. L 102 S. 1) einzuhalten.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf

1. Fahrzeuge, die in § 18 genannt sind,

2. Fahrzeuge, die in Artikel 3 Buchstabe b bis i, der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 ge-
nannt sind,

3. Fahrzeuge, die zur Beförderung von Material, Ausrüstungen oder Maschinen, die der
Fahrer zur Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit benötigt, verwendet werden, soweit
das Lenken nicht die Haupttätigkeit des Fahrers darstellt,

3a. Fahrzeuge, die zur Beförderung von Gütern dienen, die im Betrieb, dem der Fahrer
angehört, in handwerklicher Fertigung oder Kleinserie hergestellt wurden, oder deren
Reparatur im Betrieb vorgesehen ist oder dort durchgeführt wurde, wenn die Lenktä-
tigkeit nicht die Haupttätigkeit des Fahrers ausmacht,

4. Fahrzeuge, die als Verkaufswagen auf örtlichen Märkten oder für den ambulanten
Verkauf verwendet werden und für diese Zwecke besonders ausgestattet sind, soweit
das Lenken des Fahrzeugs nicht die Haupttätigkeit des Fahrers darstellt, und

5. selbstfahrende Arbeitsmaschinen nach § 2 Nr. 17 der Fahrzeug-Zulassungsverord-
nung.

(3) Abweichend von Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 561/
2006 haben Fahrer von Kraftomnibussen im Linienverkehr mit einer Linienlänge bis zu
50 Kilometern Fahrtunterbrechungen nach Maßgabe der folgenden Vorschriften einzuhal-
ten:

§ 1 4.5.1FPersV
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Güterkraftverkehrsgesetz
(GüKG)
vom 22. Juni 1998
(BGBl. I S. 1485),

zuletzt geändert durch
Gesetz vom 29. Juli 2009

(BGBl I S. 2258)
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2. Genehmigung auf Grund der Resolution des Rates der Europäischen Konferenz der
Verkehrsminister (CEMT) vom 14. Juni 1973 (BGBl. 1974 II S. 298) nach Maßga-
be der Verordnung über den grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr mit CEMT-
Genehmigungen vom 17. Juli 1974 (BGBl. I S. 1521) in der jeweils geltenden Fas-
sung,

3. CEMT-Umzugsgenehmigung,

3a. Schweizerische Lizenz für den gewerblichen Güterkraftverkehr auf Grund des Ab-
kommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eid-
genossenschaft vom 21. Juni 1999 (ABl. EG Nr. L 114 S. 91) in der jeweils gelten-
den Fassung oder

4. Drittstaatengenehmigung.

§ 7
Mitführungs- und Aushändigungspflichten im gewerb-
lichen Güterkraftverkehr
(1) Soweit für eine Fahrt im gewerblichen Güterkraftverkehr eine Berechtigung (Erlaub-
nis, Gemeinschaftslizenz, CEMT-Genehmigung, CEMT-Umzugsgenehmigung, Schwei-
zerische Lizenz oder Drittstaatengenehmigung) und der Nachweis der Erfüllung bestimm-
ter Technik-, Sicherheits- und Umweltanforderungen für das eingesetzte Fahrzeug vorge-
schrieben sind und die Fahrt im Inland durchgeführt wird, hat der Unternehmer dafür zu
sorgen, dass während der gesamten Fahrt die jeweils erforderliche Berechtigung und die
fahrzeugbezogenen Nachweise mitgeführt werden, die nicht in Folie eingeschweißt oder
in ähnlicher Weise mit einer Schutzschicht überzogen sein dürfen.

(2) Das Fahrpersonal muß die erforderliche Berechtigung und die fahrzeugbezogenen
Nachweise nach Absatz 1 während der Fahrt mitführen und Kontrollberechtigten auf Ver-
langen zur Prüfung aushändigen. Ausländisches Fahrpersonal muss auch den Pass oder
ein sonstiges zumGrenzübertritt berechtigendes Dokument mitführen.

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, daß während einer Beförderung im gewerbli-
chen Güterkraftverkehr ein Begleitpapier oder ein sonstiger Nachweis mitgeführt wird, in
dem das beförderte Gut, der Be- und Entladeort und der Auftraggeber angegeben werden.
Das Fahrpersonal muß das Begleitpapier oder den sonstigen Nachweis nach Satz 1 wäh-
rend der Beförderung mitführen und Kontrollberechtigten auf Verlangen zur Prüfung aus-
händigen oder in anderer geeigneter Weise zugänglich machen.

§ 7 a
Haftpflichtversicherung
(1) Der Unternehmer ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen und auf-
rechtzuerhalten, die die gesetzliche Haftung wegen Güter- und Verspätungsschäden nach
dem Vierten Abschnitt des Vierten Buches des Handelsgesetzbuchs während Beförderun-
gen, bei denen der Be- und Entladeort im Inland liegt, versichert.

(2) Die Mindestversicherungssumme beträgt 600 000 Euro je Schadensereignis. Die Ver-
einbarung einer Jahreshöchstersatzleistung, die nicht weniger als das Zweifache der Min-
destversicherungssumme betragen darf und eines Selbstbehalts sind zulässig.

§§ 7, 7 a 5.1GüKG

7EL 65 Januar 2009



Verordnung
über die innerstaatliche und

grenzüberschreitende Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße,

mit Eisenbahnen und auf
Binnengewässern

(Gefahrgutverordnung Straße, Eisen-
bahn und Binnenschifffahrt –

GGVSEB)1)
Vom 17. Juni 2009
(BGBl. I S. 1389)

Auf Grund des § 3 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 und 5 und § 7 a sowie auf Grund
des § 5 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 des Gefahrgutbeförderungsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 29. September 1998 (BGBl. I S. 3114), von denen § 3
Absatz 1 und 2 zuletzt durch Artikel 294 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I
S. 2407), § 3 Absatz 5 durch Artikel 45 Nummer 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2005
(BGBl. I S. 1818) und § 5 Absatz2 sowie § 7 a zuletzt durch Artikel 294 der Verordnung
vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden sind, verordnet das Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung nach Anhörung der in § 7 a des Ge-
fahrgutbeförderungsgesetzes genannten Verbände, Sicherheitsbehörden und -organisatio-
nen:

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Geltungsbereich

§ 2 Begriffsbestimmungen

§ 3 Zulassung zur Beförderung

§ 4 Allgemeine Sicherheitspflichten

§ 5 Ausnahmen

§ 6 Zuständigkeiten des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung

§ 7 Zuständigkeiten der vom Bundesministerium der Verteidigung oder vom Bu-
ndesministerium des Innern bestellten Sachverständigen oder Dienststellen

§ 8 Zuständigkeiten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

§ 9 Zuständigkeiten der von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü-
fung anerkannten Sachverständigen
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1. dass dem Absender die Angaben nach den Unterabschnitten 5.4.1.1, 5.4.1.2 und 5.5.2.1
ADR/RID/ADNR/ADN, im Straßenverkehr mit Ausnahme von Namen und Anschrift
des Absenders nach Absatz 5.4.1.1.1 Buchstabe g ADR, schriftlich mitgeteilt werden,
und ihn, wenn es sich im Straßenverkehr um Stoffe handelt, die § 35 Absatz 1 unter-
liegen, auf die Beachtung des § 35 schriftlich hinzuweisen und

2. dass der Absender bei Beförderung nach Kapitel 3.4 auf das gefährliche Gut in begrenz-
ten Mengen unter Angabe der Bruttomasse und bei Beförderung nach Kapitel 3.5
ADR/RID/ADNR/ADN auf das gefährliche Gut in freigestellten Mengen unter Angabe
der Anzahl der Versandstücke hingewiesen wird.

§ 18
Pflichten des Absenders
(1) Der Absender im Straßen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt hat

1. den Beförderer und, wenn die gefährlichen Güter über deutsche See-, Binnen- oder
Flughäfen eingeführt worden sind, den Verlader, der als erster die gefährlichen Güter
zur Beförderung mit Straßenfahrzeugen, mit der Eisenbahn oder mit Binnenschiffen
übergibt oder im Straßenverkehr oder im Binnenschiffsverkehr selbst befördert, mit
Erteilung des Beförderungsauftrags auf das gefährliche Gut durch die Angaben nach
Absatz 5.4.1.1.1 Buchstabe a bis d ADR/RID/ADNR/ADN oder Absatz 5.4.1.1.2
Buchstabe a bis d ADNR/ADN sowie, wenn es sich im Straßenverkehr um Stoffe
handelt, die § 35 Absatz 1 unterliegen, auf die Beachtung des § 35 hinzuweisen. Bei
der Beförderung nach den Kapiteln 3.4 und 3.5 ADR/RID/ADNR/ADN ist ein allgem-
einer Hinweis auf das gefährliche Gut in begrenzten und freigestellten Mengen erfor-
derlich;

2. den Beförderer bei Beförderungen nach Kapitel 3.4 ADR/RID/ADNR/ADN vor der
Beförderung über die Bruttomasse der so zu versendenden Güter zu informieren;

3. sich vor Übergabe gefährlicher Güter zur Beförderung zu vergewissern, ob die gefähr-
lichen Güter nach Teil 2 ADR/RID/ADNR/ADN klassifiziert sind und nach § 3 beför-
dert werden dürfen;

4. dafür zu sorgen, dass die in einer Ausnahmezulassung, einer Vereinbarung nach § 5
oder einer Ausnahmeverordnung nach § 6 des Gefahrgutbeförderungsgesetzes vorge-
schriebenen Angaben in das Beförderungspapier eingetragen werden;

5. dafür zu sorgen, dass nur Verpackungen, Großverpackungen, IBC, Tanks, MEMU
oder Schiffe verwendet werden, die für die Beförderung der betreffenden Güter nach
Kapitel 3.2 Tabelle A ADR/RID, Unterabschnitt 1.1.4.3 ADR/RID oder Kapitel 3.2
Tabelle A und zusätzlich bei Tankschiffbeförderung nach Tabelle C ADNR/ADN zu-
gelassen und geeignet sind;

6. dafür zu sorgen, dass die zuständige Behörde nach Absatz 5.1.5.1.4 ADR/RID/
ADNR/ADN benachrichtigt wird;

7. im Besitz einer Kopie der Anweisungen nach Absatz 4.1.9.1.8 und einer Kopie der
erforderlichen Zulassungszeugnisse zu sein und auf Anfrage der zuständigen Behörde
nach Absatz 5.1.5.2.3 ADR/RID/ADNR/ADNAufzeichnungen zur Verfügung zu stel-
len;

§ 18 7.3GGVSEB
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Anlage 1
(zu § 35)

Gefährliche Güter,
für deren innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung § 35

gilt
1. § 35 gilt für die in Tabelle 1 genannten Güter der Klassen 1, 4.1 und 6.1, die in Ver-

sandstücken (einschließlich IBC) oder Großverpackungen befördert werden, ab
jeweils 1 000 kg Nettomasse – bei Explosivstoffen Nettoexplosivstoffmasse – des
Stoffes oder Gegenstandes in einer Beförderungseinheit. Werden verschiedene dieser
Güter der Klasse 1 jeweils in geringeren Mengen als 1 000 kg (Nettoexplosivstoff-
masse) in einer Beförderungseinheit befördert, so ist § 35 ab 1 000 kg Gesamtmasse
(Nettoexplosivstoffmasse) dieser Güter in der Beförderungseinheit anzuwenden.

Tabelle 1

Klasse UN-Nummer und offizielle Benennung der Stoffe und Gegenstände

1 Gegenstände:

0005 PATRONEN FÜRWAFFEN, mit Sprengladung

0006 PATRONEN FÜRWAFFEN, mit Sprengladung

0029 SPRENGKAPSELN, NICHT ELEKTRISCH

0033 BOMBEN, mit Sprengladung

0034 BOMBEN, mit Sprengladung

0037 BOMBEN, BLITZLICHT

0038 BOMBEN, BLITZLICHT

0042 ZÜNDVERSTÄRKER, ohne Detonator

0043 ZERLEGER, mit Explosivstoff

0048 SPRENGKÖRPER

0049 PATRONEN, BLITZLICHT

0056 WASSERBOMBEN

0059 HOHLLADUNGEN, ohne Zündmittel

0060 FÜLLSPRENGKÖRPER

0073 DETONATOREN FÜRMUNITION

0099 LOCKERUNGSSPRENGGERÄTEMIT EXPLOSIVSTOFF, für Erdölbohrun-
gen, ohne Zündmittel

0124 PERFORATIONSHOHLLADUNGDSTRÄGER, GELADEN, für Erdölbohrlö-
cher, ohne Zündmittel

0136 MINEN, mit Sprengladung

0137 MINEN, mit Sprengladung

0167 GESCHOSSE, mit Sprengladung

0168 GESCHOSSE, mit Sprengladung

0180 RAKETEN, mit Sprengladung

Anlage 1 7.3GGVSEB
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Gesetz
über die Erhebung von streckenbezo-
genen Gebühren für die Benutzung
von Bundesautobahnen mit schweren

Nutzfahrzeugen
(Autobahnmautgesetz für schwere

Nutzfahrzeuge – ABMG)
Vom 2. Dezember 2004

(BGBl. I S. 3122)
zuletzt geändert durch Gesetz

vom 22. Dezember 2008
(BGBl. I S. 2967)

§ 1
Autobahnmaut
(1) Für die Benutzung der Bundesautobahnen mit Kraftfahrzeugen oder Fahrzeugkombi-
nationen,

1. die ausschließlich für den Güterkraftverkehr bestimmt sind oder eingesetzt werden und

2. deren zulässiges Gesamtgewicht mindestens 12 Tonnen beträgt,

ist eine Gebühr im Sinne des Artikels 2 Buchstabe b der Richtlinie 1999/62/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates von 17. Juni 1999 über die Erhebung von Gebühren
für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge (ABl. EG Nr.
L 187 S. 42), die zuletzt durch Abschnitt A Nr. 5 des Anhangs der Richtlinie 2006/103/EG
des Rates vom 20. November 2006 (ABl. EU Nr. L 363 S. 344) geändert worden ist, zu
entrichten (Maut).

(2) Die Maut nach Absatz 1 ist nicht zu entrichten bei Verwendung der folgenden Fahr-
zeuge:

1. Kraftomnibusse,

2. Fahrzeuge der Streitkräfte, der Polizeibehörden, des Zivil- und Katastrophenschutzes,
der Feuerwehr und anderer Notdienste sowie Fahrzeuge des Bundes,

3. Fahrzeuge, die ausschließlich für den Straßenunterhaltungs- und Straßenbetriebsdienst
einschließlich Straßenreinigung undWinterdienst genutzt werden,

4. Fahrzeuge, die ausschließlich für Zwecke des Schausteller- und Zirkusgewerbes einge-
setzt werden,

5. Fahrzeuge, die von gemeinnützigen oder mildtätigen Organisationen für den Transport
von humanitären Hilfsgütern, die zur Linderung einer Notlage dienen, eingesetzt wer-
den.

Voraussetzung für die Mautbefreing nach Satz 1 Nr. 2 bis 4 ist, dass die Fahrzeuge als für
die dort genannten Zwecke bestimmt erkennbar sind. Im Fall von Fahrzeugkombinationen
ist das Motorfahrzeug für die Mautbefreiung der Kombination maßgebend.

§ 1 9.2ABMG
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(3) Der Mautschuldner hat bei der Mauterhebung mitzuwirken. Er hat die technischen
Einrichtungen zur Mautentrichtung ordnungsgemäß zu nutzen und die für die Maut maß-
geblichen Tatsachen anzugeben. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
Einzelheiten der Nutzung der technischen Einrichtungen zu regeln und die nach Satz 2
maßgeblichen Tatsachen festzulegen sowie das Verfahren der Angabe dieser Tatsachen zu
regeln.

(4) Eine Maut oder, im Fall des Absatzes 5 Satz 1, ein der Maut entsprechender Betrag
wird auf Verlangen ganz oder teilweise erstattet, wenn die Fahrt, für die sie entrichtet
wurde, nicht oder nicht vollständig durchgeführt wird (Erstattung der Maut). Das Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates das Verfahren der Erstattung der Maut zu regeln.
Die Bearbeitungsgebühr für ein Erstattungsverlangen beträgt höchstens 20 Euro.

(5) Verpflichtet sich der Betreiber gegenüber dem Bundesamt für Güterverkehr zur unbe-
dingten Zahlung eines Betrages in Höhe der entstandenenMaut des Mautschuldners, so ist
der Mautschuldner insoweit von der Verpflichtung zur Entrichtung der Maut an das Bun-
desamt für Güterverkehr befreit, als der Mautschuldner

1. nachweist, dass zwischen ihm und dem Betreiber ein Rechtsverhältnis besteht, auf
Grund dessen der Mautschuldner für jede mautpflichtige Benutzung einer Bundesauto-
bahn ein Entgelt in Höhe der zu entrichtenden Maut an den Betreiber zahlen muss oder
gezahlt hat, und

2. sicherstellt, dass seine Verpflichtungen aus dem Rechtsverhältnis erfüllt werden.

Der Nachwels nach Satz 1 ist auf geeignete Weise zu erbringen, insbesondere gelten Ab-
satz 3 Satz 1 und 2 und die auf Grund des Absatzes 3 Satz 3 und des § 5 Satz 2 erlassenen
Vorschriften sowie § 7 Abs. 5 und 6 entsprechend.

§ 5
Nachweis der Mautentrichtung durch den Mautschuldner
Der Mautschuldner hat auf Verlangen des Bundesamtes für Güterverkehr die ordnungsge-
mäße Entrichtung der Maut nachzuweisen. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates Einzelheiten über das Verfahren zumNachweis der Mautentrichtung zu regeln.

§ 6
Einrichtungen zur Erhebung der Maut
(1) Der Betreiber hat die Einrichtungen für den Betrieb des Mauterhebungssystems und
für die Feststellung von mautpflichtigen Benutzungen von Bundesautobahnen im Einver-
nehmen mit den zuständigen Straßenbaubehörden der Länder zu errichten.

(2) Dem Betreiber obliegt die Beschaffung, Anbringung, Unterhaltung und Entfernung
der zur Mauterhebung erforderlichen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen. Er hat
hierzu rechtzeitig die erforderlichen Anordnungen der Straßenverkehrsbehörden einzuho-
len, deren Aufsicht er insoweit untersteht. Der Betreiber ist berechtigt, die zur Mauterhe-
bung erforderlichen Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen nach Maßgabe der
Anordnungen der Straßenverkehrsbehörden zu betreiben.

9.2 §§ 5, 6 ABMG
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Verordnung
zur Festsetzung der Höhe der Auto-
bahnmaut für schwere Nutzfahrzeuge
(Mauthöheverordnung – MautHV)

vom 24. Juni 2003
(BGBl. I S. 1001),

zuletzt geändert durch Verordnung
vom 21. Juli 2008 (BGBl. I S. 1327)

§ 1
Mautsätze
(1) Die Maut pro Kilometer beträgt für mautpflichtige Fahrzeuge oder Fahrzeugkombina-
tionen mit bis zu drei Achsen

1. in der Kategorie A 0,141 Euro, ab 1. Januar 2011 0,140 Euro
2. in der Kategorie B 0,169 Euro, ab 1. Januar 2011 0,168 Euro
3. in der Kategorie C 0,190 Euro, ab 1. Januar 2011 0,210 Euro
4. in der Kategorie D 0,274 Euro, ab 1. Januar 2011 0,273 Euro.

(2) Die Maut pro Kilometer beträgt für mautpflichtige Fahrzeuge oder Fahrzeugkombina-
tionen mit vier oder mehr Achsen

1. in der Kategorie A 0,155 Euro, ab 1. Januar 2011 0,154 Euro
2. in der Kategorie B 0,183 Euro, ab 1. Januar 2011 0,182 Euro
3. in der Kategorie C 0,204 Euro, ab 1. Januar 2011 0,224 Euro
4. in der Kategorie D 0,288 Euro, ab 1. Januar 2011 0,287 Euro.

(3) Fahrzeuge nach § 1 Abs. 1 des Autobahnmautgesetzes für schwere Nutzfahrzeuge
werden den in den Absätzen 1 und 2 aufgeführten Kategorien auf Grund ihrer Emissions-
klasse nach § 48 in Verbindung mit Anlage XIV der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ord-
nung wie folgt zugeordnet:

Kategorie A Fahrzeuge der EEVKlasse 1 und der Schadstoffklasse S 5,
Kategorie B Fahrzeuge der Schadstoffklasse S 4 und Fahrzeuge der Schadstoffklas-

se S 3, die der Partikelminderungsklasse PMK 2 oder höher im Sinne
der Anlage XXVII der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung angehö-
ren,

Kategorie C Fahrzeuge der Schadstoffklasse S 3 und Fahrzeuge der Schadstoffklas-
se S 2, die der Partikelminderungsklasse PMK 1 oder höher im Sinne
der Anlage XXVII der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung angehö-
ren,

Kategorie D Fahrzeuge der Schadstoffklassen S 2, S 1 und Fahrzeuge, die keiner
Schadstoffklasse der Anlage XIV der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung angehören.

§ 1 9.2.2MautHV
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